
Medizinische Fachangestellte

nen und Bürger aus EU-Mitgliedsländern, 

Selbstständige, die ihre private Kranken-

versicherung nicht mehr zahlen konnten 

oder Studierende, die die Regelstudienzeit 

überschritten haben.

Eine hochwertige Versorgung garantiert 

die mögliche Kooperation mit einem 

Netzwerk von weiteren Fachärztinnen 

und -ärzten aus der Gynäkologie oder 

Zahnmedizin, aus Krankenhäusern, Labo-

ren, diagnostischen und therapeutischen 

Einrichtungen, Hebammenpraxen sowie 

Apotheken.

„Wir Malteser behandeln unter Wahrung 

der Anonymität, informieren und vermit-

teln an Beratungsstellen – zum Beispiel zur 

Aufnahme in eine Krankenversicherung“, 

teilt die katholische Hilfsorganisation mit. 

Sie sind Ärztin oder Arzt im Ruhestand, 

haben Ihre Praxis abgegeben oder Ihre Tä-

tigkeit in der Klinik beendet – möchten 

aber weiterhin medizinisch tätig sein? Sie 

lieben Ihren Beruf und verfügen über eine 

Qualifikation als Allgemeinmediziner/in 

oder Internist/in? Sie möchten sich ehren-

amtlich engagieren und schätzen die Ar-

beit im Team? Dann sind Sie bei den Mal-

tesern genau richtig!

Geboten wird:

• Die Möglichkeit, Ihre ärztliche Erfahrung 

sinnvoll einzubringen – ohne Zeitdruck.

• Eine verantwortungsvolle Tätigkeit in der 

medizinischen Versorgung von Men-

schen ohne Krankenversicherung – bei 

akuten und chronischen Erkrankungen.

• Ein engagiertes Team.

• Flexible Einsatzmöglichkeiten – in der 

Regel 1–2 Mal pro Monat (nach Abspra-

che).

Fühlen Sie sich angesprochen?

Bei Interesse melden Sie sich gerne, es 

können Termine zum „Reinschnuppern“ in 

die Sprechstunde an den jeweiligen Stand-

orten vereinbart werden. Auch niederge-

lassenen Kolleginnen und Kollegen, die 

einzelne Patienten mit ihrer Fachexpertise 

in ihren Praxen mitversorgen (pro bono 

oder auf Spendenbescheinigung) können 

sich melden. 

Silvia Bergmann

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Malteser Hilfsdienst e. V.

Diözesangeschäftsstelle Diözese Limburg

E-Mail: silvia.bergmann@malteser.org

ForumForum
Geburtstage

Bezirksärztekammer Frankfurt

Fortsetzung

17.12.:  Dr. med. Kader Kallache,  

Seligenstadt, 80 Jahre

22.12.:  Prof. Dr. med. Dipl.-Chem. 

 Johannes Schulze,  

Bad Homburg, 70 Jahre

23.12.:  Dr. med. Photios Sfiridis,  

Flörsheim, 95 Jahre

26.12.:  Iryna Zabolotna,  

Bad Homburg, 65 Jahre

26.12.:  Dr. med. Isabel Schweizer,  

Königstein, 70 Jahre

29.12.:  Claus-Helmuth Schradin,  

Oberursel, 75 Jahre

30.12.:  Gudrun Feil-Gilbert,  

Offenbach, 70 Jahre

Bezirksärztekammer Darmstadt

03.12.:  Dr. med. Holger Swars,  

Darmstadt, 70 Jahre

11.12.:  Dr. med. Karl-Wilhelm Klingler, 

 Lampertheim, 70 Jahre

11.12.:  Dr. med. Harald Knigge,  

Rödermark, 75 Jahre

15.12.:  Ruth-Birgit Engelien,  

Messel, 70 Jahre

16.12.:  Peter Karkowski,  

Riedstadt, 70 Jahre

17.12.:  Elvira Mohr, Höchst, 70 Jahre

19.12.:  Ernst Neuschild,  

Lautertal, 75 Jahre

21.12.:  Peter Ludwig, Bensheim, 70 Jahre

23.12.:  Dr. med. Karl-Heinz Hamsch, 

 Darmstadt, 80 Jahre

24.12.:  Dr. med. Dipl.-Humanbiologe 

Christian von Mallinckrodt,  

Wiesbaden, 65 Jahre

31.12.:  Farzaneh Miri, Frankfurt, 65 Jahre

Bezirksärztekammer Wiesbaden

01.12.: Prof. Dr. med. Hans-Dietmar  

Strube, Wiesbaden, 85 Jahre

06.12.: Dr. med. Hartmut Scheele,  

Wiesbaden, 75 Jahre

07.12.: Dr. med. Bernhard Mangold,  

Walluf, 75 Jahre

19.12.: Dr. med. Andrea Rodekamp, 

 Wiesbaden, 70 Jahre

24.12.: Dr. med. Wilfried Thiel,  

Dreikirchen, 70 Jahre

27.12.: Dr. med. Klaus Frank,  

Mainz, 75 Jahre

28.12.: Emilia Müller, Hadamar, 65 Jahre

Anmeldung der Auszubildenden zur Zwischenprüfung 

für Medizinische Fachangestellte am 25. März 2026

Auszubildende, die an der Zwischenprü-

fung für Medizinische Fachangestellte 

am 25. März 2026 teilnehmen wollen, 

sind zwischen dem

26. November und 3. Dezember 2025 

bei dem zuständigen Kammerbezirk an-

zumelden – unter Vorlage des erforderli-

chen, vollständig ausgefüllten Anmelde-

formulars.

Gemäß den Bestimmungen des Berufs-

bildungsgesetzes bitten wir um Vorlage 

der ärztlichen Bescheinigung über die 

erste Nachuntersuchung nach § 33 

Abs. 1 Jugendarbeitsschutzgesetz, spä-

testens am Tag der Anmeldung der Aus-

zubildenden zur Zwischenprüfung. Dies 

gilt nur für Auszubildende, die bei Been-

digung des 1. Ausbildungsjahres das 18. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Wir weisen darauf hin, dass der Jugendli-

che nach Ablauf von 14 Monaten nach 

Aufnahme der ersten Beschäftigung 

(Berufsausbildung) nicht weiterbeschäf-

tigt werden darf, solange er dem Ausbil-

denden die ärztliche Bescheinigung 

nicht vorgelegt hat (§ 33 Abs. 3 Jugend-

arbeitsschutzgesetz).

Die Landesärztekammer Hessen ist ver-

pflichtet, die Eintragung des Berufsaus-

bildungsvertrages zu löschen, wenn die 

ärztliche Bescheinigung nicht spätestens 

am Tag der Anmeldung zur Zwischen-

prüfung vorgelegt wird.

 Landesärztekammer Hessen

  Abt. MFA-Ausbildungswesen 
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